
Landgericht Qresden

Ziylabteilung

Aktenzeichen: 4 0 526/16

Verkündet am: 22.02.2017

Urkundsbeamter/in der Geschäftsstelle

IM NAMEN DES VOLKES

ENDURTEIL

In dem Rechtsstreit

Prozessbevollmächtiate:

gegen

Prozess bevollmächtigte:

wegen Forderung

hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts Dresden durch

- Klägerin -

- Beklagte -
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hat die 4. Zivilkammer des Landgerichts Dresden durch

Richterin am Landgericht Schultz als Einzelrichterin

im schriftlichen Verfahren, in welchem Schriftsätze, die bis zum 10.02.2017 eingegangen
sind, berücksichtigt wurden, am 22.02.2017

für Recht erkannt:

1. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 4.668,64 EUR zu zahlen.

2. Der Rechtsstreit ist in Höhe von 1.611 ,63 EUR in der Hauptsache erledigt.

3. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

4. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 110 Prozent des zu vollstrecken-

den Betrages vorläufig vollstreckbar.

Streitwert: 6.280,27 EUR

Tatbestand

Die Klägerin verlangt von der Beklagten Zinsen auf eine EEG-Umlage.

Auf den Anspruch des Ubertragungsnetzbetreibers auf Zahlung der EEG-Umlage mussten

und müssen die Etektrizitätsversorgungsunternehmen monatliche Abschlage in angemesse-

ner Höhe leisten. Die Höhe der Abschlage bemisst sich anhand einer vom Elektrizitätsversor-

gungsunternehmen aufgestellten Prognose des Letztverbraucherabsatzes für den jeweils

kommenden Monat. Diese Prognose teilt das Elektrizitätsversorgungsunternehmen dem je-

weils betroffenen Ubertragungsnetzbetreiber über eine hierfür eigens eingerichtete Internet-

Plattform mit. Nach Abschluss eines Kalenderjahres muss das Elektrizitätsversorgungsunter-

nehmen bis zum 31. Mai des Folgejahres seine tatsächlich an Letztverbraucher gelieferten

Strommengen dem jeweils vorgelagerten regelverantwortlichen Übertragungsnetzbetreiber

melden. Auf dieser Grundlage muss dieser Übertragungsnetzbetreiber dem Elektrizitätsver-
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sorgungsunternehmen bis zum 31.07. des Folgejahres eine Endabrechnung vorlegen. Diese

Endabrechnung weist entweder einen Zahlungsanspruch des Elektrizitätsversorgungsunter-

nehmens gegen den Übertragungsnetzbetreiber aus oder einen Zahlungsanspruch des Uber-

tragungsnetzbetreibers gegen das Elektrizitätsversorgungsunternehmen (wenn der prognosti-

zierte Letztverbraucherabsatz bzw. der Abschlag zu niedrig angesetzt war). In beiden Varian-

ten ist der Zahlungsanspruch bis zum 30.09. im Folgejahr auszugleichen.

Sofern ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen nach der Endabrechnung im Folgejahr fest-

stellt, dass die ursprünglich übermittelten Daten unzutreffend waren, kann es dies im Rahmen

der folgenden Endabrechnung im nächsten Jahresturnus korrigieren.

Setzt das Elektrizitätsversorgungsunternehmen seine Prognose zu niedrig an und zahlt des-

halb zu geringe Abschlage oder meldet das Elektrizitätsversorgungsunternehmen die von ihm

an Letztverbraucher gelieferte Mengen Strom aus anderen Gründen erst verspätet, so ist der

Fehlbetrag nachzuentrichten und im Übrigen zu verzinsen. Die seit 01.08.2014 geltende Vor-

schrift des § 60 Abs. 4 Satz 2 EEG 2014 ordnet eine entsprechende Verzinsungspflicht be-

reits unmittelbar ab dem 01.01. des Folgejahres an.

Endabrechnung für das Kalenderjahr 201 1

Im Zuge der Abrechnung für das Kalenderjahr 2011 in 2012 teilte die Beklagte der Klägerin die

vermeintlich von ihr an Letztverbraucher gelieferten Strommengen mit. Auf dieser Grundlage

erstellte die Klägerin die Endabrechnung für das Kalenderjahr2011, nach der die Beklagte für

in diesem Zeitraum an Letztverbraucher gelieferte Strommengen insgesamt einen EEG-Umla-

gebetrag von 22.677,57 EUR schuldete (Anlage K 4). Später korrigierte die Beklagte diese an

Letztverbraucher gelieferten Strommengen für 201 1 gegenüber der Klägerin. Hiernach war die

Beklagte verpflichtet zur Zahlung eines EEG-Umlagebetrages in Höhe von weiteren 10.773,63

EUR. Diesen Betrag rechnete die Klägerin daraufhin im Rahmen der Endabrechnung für das

Kalenderjahr 2014 in 2015 ab, in dessen Folge die Beklagte diesen Differenzbetrag in Höhe

von 10.773,63 EUR an die Klägerin zahlte.

Die Klägerin behauptet, aufgrund der erst im Rahmen der Endabrechnung für das Kalender-

Jahr 2014 berücksichtigungsfähigen Korrekturen habe die Klägerin der Beklagten auch hier die

Zinsen unter Ansatz des in § 352 Abs. 2 HGB vorgesehenen Zinssatzes für den Zeitraum vom

01.08.2012 bis 31.07.2015 in Rechnung stellen können. Dies ergebe einen Betrag in Höhe von
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1.611,63 EUR (Anlage K 5).

Die Beklagte legte mit Schriftsatz vom 20.12.2016 ein Testat eines Wirtschaftsprüfers (Anlage

B 6) vor, die zur erneuten Korrektur der Jahresabrechnung für 2011 veranlasst und in dessen

Folge die Klägerin die Hauptsache wegen dieses Betrages in Höhe von 1.611,63 EUR für erle-

digt erklärte.

2014

Die Beklagte meldete im Kalenderjahr 2014 monatlich den jeweiligen voraussichtlichen Letzt-

verbraucherabsatz über die für diese Zwecke eingerichtete Internetplattform an die Klägerin.

Auf dieser Grundlage erstellte die Klägerin der Beklagten monatliche Abschlagsrechnungen

(Anlage K 6). Daraufhin leistete die Beklagte für das Kalenderjahr unterjährig entsprechend

den von ihr an die Klägerin gemeldeten Prognosen insgesamt Abschlagszahlungen in Höhe

von 362.044,80 EUR.

Die Klägerin behauptet, dass die Beklagte tatsächlich im Kalenderjahr2014 Strommengen in

der Größenordnung von insgesamt 8.378 MWh an Letztverbraucher geliefert habe und daher

in Höhe eines Betrages von 522.804,48 EUR umlagepflichtig gewesen wäre. Zum 01.01.2015

hätten damit noch EEG-Umlagezahlungen in Höhe von 160.759,68 EUR ausgestanden, wel-

ehe die Klägerin der Beklagten am 27.07.2015 im Rahmen der turnusmäßigen Jahresabrech-

nung in Rechnung gestellt hat (Anlage K 7). Obwohl die Beklagte diesen Differenzbetrag aus-

geglichen hat, könne die Klägerin nunmehr Zinsen für das Kalenderjahr 2014 unter Ansatz des

in § 352 Abs. 2 HGB vorgesehenen Zinssatzes in Höhe von 5 % p. a. für den Zeitraum vom

01.01.2015 bis zum 31.07.2015 in Rechnung stellen (Anlage K 8).

Die Klägerin ist der Auffassung, dass gerade für das Kalenderjahr 2014 die Beklagte verpflich-

tet sei, aufgrund des unzutreffend prognostizierten und nicht weiter korrigierten unterjährigen

Letztverbraucherabsatzes Zinsen auf zu geringe Abschlage auf die EEG-Umlage zu zahlen.

Insoweit sei die Beklagte im Kalenderjahr 2014 ihrer Pflicht zur vollständigen und zutreffenden

Meldung gemäß § 74 EEG 2014 nicht nachgekommen. Die Klägerin habe daher nicht recht-

zeitig und adäquat ihre Abrechnung monatsscharf an die Beklagte übersenden können, so

dass die Beklagte nunmehr verpflichtet sei, Zinsen zu zahlen.
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Die Klägerin hat zuletzt beantragt:

1. Die Beklagte zu verurteilen, an die Klägerin 4.668,64 EUR zu zahlen.

2. Der Rechtsstreit ist teilweise in Höhe von 1.61 1,63 EUR erledigt.

3. Die auf den für erledigt erklärten Teil des Rechtsstreits entfallenden Kosten werden der

Beklagten auferlegt.

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass sie der Zahlung der EEG-Umlage für das Jahr 201 1 ge-

genüber der Klägerin in vollem Umfange rechtzeitig nachgekommen sei. Sie habe der Klägerin

im Jahr 2011 insgesamt 642.424 kWh Strom an Letztverbraucher gemeldet mit Schreiben

vom 04.05.2012 (Anlage B 1).

Die Beklagte meint, nach § 37 Abs. 2 EEG 2012 habe ein EVU die Pflicht, die EEG-Umlage für

die Energiemengen zu zahlen, die tatsächlich an Endverbraucher geliefert worden seien. Eine

Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage für (versehentlich) gemeldete Energielieferungen sehe §

37 Abs. 2 EEG 2012 nicht vor. Im Übrigen habe die Beklagte die EEG-Umlage rechtzeitig auch

an einen anderen Ubertragungsnetzbetreiber gezahlt. Ein Energieversorgungsunternehmen,

welches die EEG-Umlage rechtzeitig an einen anderen Ubertragungsnetzbetreiber bezahle,

habe gegenüber anderen Energieversorgungsunternehmen, die an den richtigen Übertra-

gungsnetzbetreiber zahlen, keinen Wettbewerbsvorteil und es ergäben sich auch keine Finan-

zierungslücken, die sich auf das EEG-Umlagekonto auswirken könnten. Daher stelle auch die

nunmehr erneute vorgenommene Korrektur der Liefermengen mit Schriftsatz vom 20.12.2016

und dem beigefügten Wirtschaftsprüfertestat vom 19.12.2016 kein erledigendes Ereignis dar.

Auch ohne diese Korrektur hätte die Klage auf Zinsen in Höhe von 1.611,63 EUR mangels An-

spruchsgrundlage abgewiesen werden müssen.

Im Übrigen habe die Klägerin gewusst, dass die Beklagte die EEG-Umlage, für welche die Klä-

gerin eine Verzinsung begehrt, an den Ubertragungsnetzbetreiber.......................................ge-

zahlt habe.
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Die Klägerin habe auf die Meldung der Beklagten dann am 26.07.2012 Rechnung über den ge-

meldeten Betrag gelegt. Aufgrund von Überzahlungen der Beklagten durch Abschlage habe

die Rechnung allerdings mit einem Guthaben in Höhe von 5.703,63 EUR (Anlage B 2) abge-

schlössen. Mit Schreiben vom 04.05.2012 habe die Beklagte dem Übertragungsnetzbetreiber

die in dessen Regelzone gelieferte elektrische Energie in Höhe von

324.745 kWh gemeldet. Die .......................... habe am 27.07.2012 gegenüber der Beklagten

Rechnung gelegt, die ebenfalls mit einem Guthaben in Höhe von 5.046,31 EUR abgeschlos-

sen habe (Anlage B 3).

Später habe die Beklagte festgestellt, dass die Meldung an die ............................................Lei-

stungen betroffen habe, die in der Regelzone der Beklagten lagen, Die Beklagte habe daher

angenommen, dass 324.745 RWh an die Klägerin nachzumelden und die entsprechende

EEG-Umlage nachzuzahlen sei. Im Zuge der Jahresmeldung für das Jahr 2015 habe die Be-

klagte daraufhin ihre Meldung für das Jahr 2011 korrigiert, worauf sie von der..................... ei-

ne Gutschrift und von der Klägerin mit Schreiben vom 27.07.2015 eine Abrechnung über die

Nachzahlung in Höhe von 10.773,63 EUR erhalten hat sowie eine Zinsberechnung über einen

Betrag von 1.925,12 EUR Zinsen. Eine Abrechnung, wie sie die Klägerin nunmehr mit Anlage

K 5 vorlegt, sei der Beklagten hingegen nicht bekannt. Wiederum später habe die Beklagte al-

lerdings festgestellt, dass die ursprüngliche Meldung an die Amprion GmbH richtig gewesen

sei, da die 324.745 kWh elektrische Energie durch die Beklagte an ihren Abnehmer die

geliefert worden sei und damit die Lieferung in der Regelzone des Über-

tragungsnetzbetreibers der ........................... liege. Hiernach habe die Beklagte erneut ihre

Meldung der Menge des an Letztverbraucher gelieferten Stroms in der Regelzone der Klägerin

korrigiert, woraus sich ein Erstattungsanspruch der Beklagten gegen die Klägerin in Höhe von

11.463,50 EUR ergab.

Mit Vorlage des Wirtschaftsprüfertestates (Anlage B 6) habe die Beklagte nachgewiesen, dass

die EEG-umlagepflichtige Strommenge im Abrechnungsjahr 2011 gegenüber der Klägerin um

324.745 kWh zu korrigieren sei.

Die Beklagte ist ferner der Auffassung, dass sie die von ihr prognostizierten monatlichen

Strommengen, welche sie im Jahr 2014 an Letztverbraucher in der Regelzone der Beklagten

geliefert habe, rechtzeitig über das von der Klägerin bereitgestellte Internetportal an die Kläge-

rin gemeldet habe. Die Prognose sei auf Grundlage der Daten erfolgt, die der Beklagten im

Zeitpunkt der Abgabe der Prognose zur Verfügung gestanden haben. Dabei habe es sich um
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Schätzwerte gehandelt, die auf der Grundlage der im jeweiligen Monat des Vorjahres geliefer-

ten Strommenge unter Berücksichtigung der im jeweiligen Liefermonat neu hinzukommenden

oder abgehenden Kunden sich ergeben hätten. Die Klägerin habe diese gemeldeten Progno-

sen auch nie in Zweifel gezogen.

Darüber hinaus meint die Beklagte, dass kein Anspruch auf Zinsen bestünde, weil die Beklag-

te ihrer Pflicht zur Zahlung der EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 EEG 2014 rechtzeitig nachge-

kommen sei, da die Beklagte sämtliche Abschlagsrechnungen und auch die Jahresrechnung

der Klägerin innerhalb der in den Rechnungen angegebenen Zahlungsfristen beglichen habe.

Die Pflicht zur Abgabe von Prognosen lasse sich nicht durch einen Verweis auf § 60 Abs. 1

Satz 4 EEG 2014 begründen. Das Gesetz bestimme gerade nicht, dass die Berechnung der

angemessenen Abschlagshöhe nach Prognosen des Energieversorgungsunternehmens zu

ermitteln sei.

Zudem verstoße die Geltendmachung und Durchsetzung eines Zinsanspruches gegen die Be-

klagte gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz nach Art. 3 GG.

Bezüglich des weiteren Sach- und Streitstandes wird auf die gewechselten Schriftsätze der

Parteien, die bis zum 10.02.2017 eingegangen sind, ihre Anlagen und die Sitzungsnieder-

schritt vom 30.11.2016 (BI. 50 d. A.) Bezug genommen.

Entscheidungsgründe

Die zulässige Klage ist begründet.

Die Klägerin hat einen Zinsanspruch auf die Zahlung der EEG-Umlage für das 2014 gegenüber

der Beklagten gemäß § 60 Abs. 4 Satz 2 EEG 2014 i.V.m. § 352 Abs. 2 HGB in Höhe von

4.668,64 EUR. Die Hauptsache ist hinsichtlich der Zinsen für 201 1 in Höhe von 1 .611,63 EUR

durch die Klägerin für erledigt erklärt worden; die Beklagte gab jedoch zur Erhebung der Klage

Anlass, weil sie das Testat des Wirtschaftsprüfers erst im Ergebnis der mündlichen Verhand-

lung vom 30.11.2016 mit Schriftsatz vom 20.12.2016 (Anlage B 6) vorgelegt hat und hat daher
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die Kosten des Rechtsstreits auch insoweit zu tragen.

1.

Die Klägerin verlangt zu Recht die Zahlung von Zinsen in Höhe von 4.668,64 EUR für das Ka-

lenderjahr 2014 gemäß § 60 Abs. 4 Satz 2 EEG 2014 i.V.m. § 352 Abs. 2 HGB.

Richtig ist zunächst, dass die Beklagte im Kalenderjahr 2014 monatlich den jeweiligen voraus-

sichtlichen Letztverbraucherabsatz über die für diesen Zweck eingerichtete Internetplattform

an die Klägerin meldete und auf dieser Grundlage die Klägerin ihre monatliche Rechnung er-

stellte, die Grundlage für die monatlichen Abschlage der Beklagten war, die auch bezahlt wor-

den sind. Dabei ist zunächst ersichtlich, dass ab Mai deutlich höhere Verbrauche an die Klä-

gerin gemeldet wurden, die zu deutlich höheren Abschlagen führten. Dies gilt auch ab dem

Monat September 2014, wo nochmals deutlich höhere Verbrauche gemeldet und damit deut-

lich höhere Abschlage abgerechnet und gezahlt worden sind.

Entgegen der Auffassung der Beklagten kann sich die Beklagte nicht auf Schätzwerte oder

Prognosen, die sie aus dem jeweiligen Monat des Vorjahres nimmt, berufen für Meldungen

über die gelieferten Strommengen an die Klägerin. Nach § 74 EEG 2014 benötigen die Über-

tragungsnetzbetreiber zur Durchführung des Horizontalausgleichs und dann zur Abrechnung

des abschließenden vertikalen Belastungsausgleichs im Sinne von §§ 58, 60 EEG 2014 die an

Letztverbraucher gelieferten Energiemengen, die den Maßstab für den bundesweiten Bela-

stungsausgleich bilden. Ohne diese Daten kann die EEG-Umlagepflicht nicht berechnet wer-

den. Diese Daten sind wiederum unverzüglich - für die Zwischenabrechnung und schließlich

zum 31.05. des Folgejahres für die Endabrechnung - mitzuteilen bzw. vorzulegen, damit über-

haupt eine Berechnung möglich ist (vgl. Peter Salje, Heimanns Taschenkommentare, EEG

2014, Gesetz über den Ausbau erneuerbarer Energien, Kommentar, 7. Auflage, Rdn. 3 zu §

74 EEG 2014).

Da „unverzüglich" lediglich „ohne schuldhaftes Zögern" bedeutet, bezieht sich diese Verpflich-

tung der ELT VU relativ auf diejenigen Termine, die die §§ 58 f. sowie 70 f. festsetzen. Da Ab-

schlagszahlungen auf die EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 Satz 4 monatlich zu erfolgen haben,

werden die Ubertragungsnetzbetreiber zu einer möglichst zeitnahen Aktualisierung des Be-

zugsmaßstabs für die Mengenberechnung verpflichtet. Deshalb bedeutet „unverzüglich", dass

die ELT VU zwar nicht täglich, aber spätestens nach Ablauf eines Kalendermonats die im letz-

ten Monat an Letztverbraucher abgegebenen Strommengen zu melden haben. Um den
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Gleichklang aller Meldungen zu gewährleisten, ist hier vorgeschlagen worden, den Fältigkeit-

stermin aller Abschlagszahlungen entsprechend § 19 Abs. 2 auf den 15. eines jeden Kalen-

dermonats festzusetzen (Gesetzesanalogie).

Demgegenüber ist die Meldung im Hinblick auf die Endabrechnung der im Vorjahr an Letztver-

braucher gelieferten Energiemengen gesetzlich fest terminiert (31.05.). Die insofern um einen

Monat erfolgte Herausschiebung des Termins gegenüber dem früheren Recht (ehemals

30.04.) dürfte wiederum im Hinblick auf § 75 (Testierpflicht auf Verlangen) erfolgt sein: da für

die WP-Bescheinigung der Endabrechnung ein Zeitraum von mindestens vier Wochen benö-

tigtwird und die Testate mit den Endabrechnungen vorzulegen sind, was das Hinausschieben

auf den 31.05. erforderlich machte (Peter Salje, Heimanns Taschenkommentare, EEG 2014,

Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien, Kommentar, 7. Auflage, Rdn, 4 und 5 zu § 74).

Das bedeutet, dass Satz 2 die Elektrizitätsunternehmen seitdem 01.08,2014 dazu verpflich-

tet, die gelieferten Energiemengen bilanzkreisscharf mitzuteilen. Deshalb ist es nicht mehr

ausreichend, die Summe von Liefermengen etwa monatlich mitzuteilen; vielmehr müssen die-

se Daten auf die vom BKV geführten Bilanzkreise bezogen werden. Erst dies versetzt den

Ubertragungsnetzbetreiber in die Lage, für jeden Bilanzkreis mit physikalischen Abnahmestel-

len nachzuprüfen, ob die gemeldeten Mengen mit den an Letztverbraucher gelieferten (über

Abnahmestellen bezogenen) Strommengen übereinstimmen.

Dieser bilanzkreisscharfen Mitteilung der gelieferten Energiemengen ist die Beklagte ab

01.08.2014 zumindestens für den Zeitraum des Abrechnungsjahres 2014 nicht nachgekom-

men. Sofern sich die Beklagte damit verteidigt, dass sie lediglich nach Schätzwerten und Pro-

gnosen abrechnen könne, kann diesem Vortrag bereits nicht gefolgt werden. Nach der Neureg-

lung in § 74 EEG 2014 ist die Beklagte als Elektrizitätsversorgungsunternehmen seit

01.08.2014 geradezu verpflichtet worden, bilanzkreisscharf die gelieferten Energiemengen an

Letztverbraucher mitzuteilen. Dass sie dies gegenüber der Klägerin unterlassen hat, istzwi-

sehen den Parteien unstreitig. Die Beklagte wäre unterjährig verpflichtet gewesen, Wirt-

schaftsprüfungstestate an die Klägerin zu übermitteln, um eine monatsgenaue Abrechnung,

der Abschlage zu ermöglichen. Hierzu hätte die Beklagte die tatsächlichen Verbrauche monat-

lich erfassen und an die Klägerin monatlich melden müssen.

Diese Nichtmeldung relevanter Strommengen auch im Zuge der Abschlagsrechnungen führt

daher dazu, dass der Übertragungsnetzbetreiber, die Klägerin keine Rechnungen, auch keine

Abschlagsrechnungen in der zutreffenden Höhe ausstellen und übersenden kann. Demnach
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blieb für die Beklagte in den einzelnen Monaten des Jahres 2014 ein Restbetrag offen, der

nicht abgerechnet werden konnte, so dass unter Berücksichtigung von § 60 Abs. 4 Satz 2

EEG 2014 i.V.m. § 352 Abs. 2 HGB weder Fälligkeit noch Verzug eintreten konnte. Durch die

Änderungen in § 60 Abs. 4 Satz 2 konnte die Fälligkeit des Zahlungsanspruches des Ubertra-

gungsnetzbetreibers auf die EEG-Umlage für diese Beträge deshalb nicht eintreten, weil ein

Meldefehler vorlag (Nichtmeldung oder unvollständige Meldung durch das Elektrizitätsversor-

gungsunternehmen). Um einen säumigen Schuldner der EEG-Umlage nicht zu belohnen, wur-

de der ursprünglich auf den 01.08. des Folgejahres festgelegte gesetzliche Fälligkeitstermin

mit der EEG-Novelle 2014 auf den 01.01. des jeweiligen Folgejahres vorgezogen. Damit tritt

automatisch am 01.01. des Folgejahres die Fälligkeit ein, und zwar für betreffende Restforde-

rungen bezogen auf die Endabrechnung und Abschlagsrechnungen (vgl. auch Peter Salje,

Heimanns Taschenkommentare, EEG 2014, Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien,

Kommentar, 7. Auflage, Rdn. 70/71 zu § 60).

Der Bundesgerichtshof hat bereits mit Urteil vom 09.12.2009 festgestellt, dass eine Mitteilung

der (testierten) Letztverbraucherabgabe und die Vorlage einer Endabrechnung, die erst nach

Ablauf der in § 14 Abs. 3 Satz 6 EEG 2004 (nunmehr § 74) enthaltenen Frist oder gar nicht er-

folgt waren, nicht zur Folge haben, dass das Elektrizitätsversorgungsunternehmen oder der

Letztverbraucher von der Zahlungspflicht der EEG-Umlage ausgenommen werden. Der BGH

hat vielmehr festgestellt, dass der Ubertragungsnetzbetreiber unter diesen Voraussetzungen

zu der Geltendmachung seines Anspruches auf Belastungsausgleich zum gesetzlich vorge-

sehenen Termin nicht in der Lage war. Dass der Übertragungsnetzbetreiber in einem solchen

Fall mit dem Anspruch ausgeschlossen sein soll, wenn er ihn nicht innerhalb der Frist des §

14 Abs. 3 Satz 6 EEG 2004 geltend macht, findet weder in dem Wortlaut der Regelung noch

sonst eine Stütze. Kommt demnach ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen seiner Pflicht

zur Zahlung der EEG-Umlage nach § 60 Abs. 1 nicht rechtzeitig nach, muss es diese Geld-

schuld nach § 352 Abs. 2 HGB ab Eintritt der Fälligkeit verzinsen. Dies gilt auch entsprechend,

wenn das Elektrizitätsversorgungsunternehmen die von ihm gelieferten Strommengen entge-

gen der Mitteilungspflicht nach § 74 nicht oder nicht rechtzeitig dem Übertragungsnetzbetrei-

ber gemeldet hat. Für diesen Fall und ausschließlich zum Zweck der Verzinsung gilt die Geld-

schuld für die Zahlung der EEG-Umlage auf die nach § 74 mitzuteilende Strommenge eines

Jahres, spätestens ab 01.01. des Folgejahres als fällig. Dies gilt auch für die zur Berechnung

der monatlichen Abschlage erforderlichen Meldungen für die Letztverbraucherabsatzprognose

gemäß §§ 70, 74. Insofern diese nicht oder zu spät erfolgen, wird in der Regel eine Schätzung

auf Basis der vormonatlichen oder vorjährigen Liefermengen gegebenenfalls unter Einbezie-
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hung von Liefermengen aus dem dem Lieferanten zugeordneten Bilanzkreis vorgenommen.

Soweit ein EVU die Mengen bewusst oder zumindestens verschuldet zu niedrig prognostiziert,

zum Beispiel um sich unterjährig Liquidität zu verschaffen, kann unter zumindestens entspre-

chender Anwendung von § 60 Abs. 4 Satz 2 auch vorliegend der Jahresabrechnung bereits

unterjährig eine Verzinsung nach § 352 Abs. 2 HOB erfolgen. Da die Rechnungsstellung je-

doch an die Strommeldung durch das Elektrizitätsunternehmen, die Letztverbraucherin oder

den Letztverbraucher nach § 74 EEG anknüpft, stellt Satz 2 klar, dass die Fälligkeit bei unter-

lassener oder verspäteter Meldung zu dem Datum fingiert wird, zu dem der Ubertragungs-

netzbetreiber die Rechnung bei rechtzeitiger Meldung gestellt hätte (vgl. Hans-Jürgen Säcker,

Berliner Kommentar, Energierecht Sonderband, EEG 2014, 3. Auflage, Rdn. 116 zu § 60

EEG).

Da die Beklagte anhand der Prognosen monatliche Meldungen an die Klägerin im Jahr 2014

vorgenommen hat, war hier die Fälligkeit für tatsächlich gelieferte Mengen, die nunmehr ver-

spätet gemeldet wurden, zum 01.01.2015 zu fingieren mit der Folge, dass ab diesem Zeit-

punkt eine Verzinsung, wie sie sich aus der Anlage K 6 ergibt, zu erfolgen hatte.

2.

Der Anspruch in Höhe von 1.611,63 EUR ist durch die Klägerin für erledigt erklärt worden. Die

Beklagte hat sich dieser Erledigung nicht angeschlossen. Die Klägerin hat Anspruch aufZin-

sen in Höhe von 1 .611,63 EUR für die Endabrechnung der Strommengen aus 2011, welche

die Beklagte erst 2015 mitteilte, weil es der Beklagten (zunächst) nicht gelungen ist, eine Kor-

rektur der gelieferten Strommengen substantiiert nachzuweisen. Der Nachweis hierüber ge-

lang der Beklagten erst mit Schriftsatz vom 20.12.2016 und dem Wirtschaftsprüfertestates

(Anlage B 6).

Unstreitig ist, dass mit Meldung vom 04.05.2012 die Beklagte der Klägerin die im Jahr 2012

insgesamt an Letztverbraucher gelieferte Strommenge von 642.424 kWh gemeldet hat (Anla-

ge B 1).

Unstreitig ist ferner, dass die Beklagte im Jahr 2015 eine Nachmeldung gegenüber der Kläge-

rin für das Jahr 201 1 vorgenommen hat in Höhe von 324.745 kWh. Hierauf berechnete die Klä-

gerin die EEG-Umlage neu, welche die Beklagte auch zahlte. Streitig ist, ob diese Nachmel-

düng über die gelieferte Strommenge in Höhe von 324.745 kWh im Bereich der

oder im Bereich der Klägerin zu melden war. Jedenfalls hat die Klägerin
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diesen Vortrag im Schriftsatz vom 04.11.2016 (BI. 34 f. d. A.) bestritten. Die Beklagte ver-

mochte erst durch die Vorlage des Wirtschaftsprüfertestates mit Schriftsatz vom 20.12.2016

(Anlage B 6) den Nachweis für die „Falschmeldung" zu erbringen.

Die Beklagte hat daher zunächst den Grund für die Erhebung der Klage gesetzt, in dem sie

gegenüber der Klägerin gerade nicht nachgewiesen hat, dass die von ihr nachgemeldete

Strommenge in Höhe von 324.745 kWh bereits an den Übertragungsnetzbetreiber

gezahlt worden ist. Erst durch die Vorlage des Wirtschaftsprüfertestates vom

19.12.2016 lag der Klägerin hierzu ein Nachweis vor.

Sofern sich die Beklagte damit verteidigt, dass der Prozessvertreter der Beklagten diesen

Sachverhalt mit dem Mitarbeiter der Klägerin, ............................... bei einem Telefonat am

07.08.2015 ausführlich erörtert hat, führt dies auch nicht zu einer anderen Entscheidung. Allein

mit der Erläuterung des Sachverhaltes liegt der Nachweis, der vom Gesetzgeber gefordert

wird, nämlich die Vorlage eines Wirtschaftsprüfertestates gerade nicht vor. Die Beklagte war

aber gehalten, eine zeitnahe Prüfung der tatsächlich gelieferten Strommengen vorzunehmen

und diese an die Klägerin zu melden. Diese Auffassung gilt auch für Korrekturmeldungen. In-

soweit es sich hier um eine doppelte Falschannahme und wiederholte Korrektur handelt, hätte

die Beklagte unverzüglich nach Aufforderung durch die Klägerin, also vor Klageerhebung, ein

Wirtschaftsprüfertestat in Auftrag geben und der Klägerin überreichen müssen, was nicht ge-

schehen ist.

Die Klägerin musste daher gemäß § 37 Abs. 2 EEG 2012 bis zur Vorlage des Wirtschaftsprü-

fertestates vom 19.12.2016 mit Schriftsatz vom 20.12.2016 davon ausgehen, dass dietat-

sachlich an Endverbraucher gelieferte Menge Strom auch in Höhe von 324.745 kWh Grundla-

ge der Berechnungen der Klägerin sein durften. Anhaltspunkte für eine fälschliche nachgemel-

dete Menge bestanden bis zur Vorlage des Wirtschaftsprüfertestates vom 19.12.2016 gerade

nicht.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 ZPO (Zöller, ZPO-Kommentar, 30. Auflage, Rdnr. 47

zu § 91 a ZPO).

Seite 12



Die Beklagte trägt auch die Kosten für den erledigten Teil der Hauptsache, weil sie durch die

(verspätete) Vorlage des Wirtschaftsprüfertestates Anlass zur Klage gegeben hat und bei

Nichtvorlage im Verfahren unterlegen gewesen wäre. Erst durch den Nachweis der tatsäch-

lich gelieferten Strommenge musste die Klägerin eine (Rück-)korrektur vornehmen, wonach

auch die Zinszahlungspflicht entfiel.

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit folgt aus § 709 ZPO.

Der Streitwert war nach der Höhe der geltend gemachten Forderung gemäß § 3 ZPO festzu-

setzen.

Schultz
Richterin am Landgericht
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